
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/4/24 5Ob71/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1974

Norm

ABGB §142 F

ABGB §170 Abs1

Rechtssatz

Für die geistige Entwicklung eines vierjährigen Knaben kommt seinem Aufwachsen in einer entsprechenden und ihm

wohlgesinnten Gesellschaft überaus große Bedeutung zu. Eine Änderung des P8egeverhältnisses ist geeignet, seine

Entwicklung ungünstig zu beeinflussen.

Entscheidungstexte

5 Ob 71/74

Entscheidungstext OGH 24.04.1974 5 Ob 71/74

Veröff: JBl 1974,575 = ÖA 1976,68
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